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Neben Wolff   findet sich noch eine grosse Zahl Vertreter dieser Lehre in der zweiten Hälfte

des 18. und auch noch in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts; einer der hervorragendsten

ist Justi) der in mancher Beziehung weniger doktrinär ist als Wolff und die Grenzen staat-

licher Macht richtiger beurteilt. Achenwall,) A. L. Schlözer,) Sonnenfels,)
u. a. sind in verschiedenem Masse Anhänger der Wohlfahrtstheorie.)

In dieser Theorie fand der Polizeistaat des 18. Jahrhunderts eine mächtige Stütze. Wolff

war der „offizielle Staatsphilosoph“ Friedrichs d. Gr., unter dessen Regierung die unum-
schränkte Macht des Staates in voller Blüte stand. Dem Untertanen kommen keine Rechte zu

gegenüber dem Monarchen, infolgedessen gibt es auch keinen Missbrauch fürstlicher Gewalt;
was der Fürst befiehlt, ist Gesetz. Aus physischen Gründen, weil er nicht alles selbst besorgen kann,

bedient er sich der Beamten als Gehilfen, die, innerhalb ihrer Kompetenz, Fürsten im kleinen sind.)

Im einzelnen finden die eudaimonistischen Lehren in zahlreichen Polizeistrafgesetzbüchern der

damaligen Zeit ihre praktische Anwendung.
Aber nicht nur für die Monarchie, auch für die absolute Demokratie ist die eudaimo-

nistische Lehre die gegebene Zwecktheorie. Die französischen Kommunisten, Baboeuf und

seine Schule beriefen sich auf das allgemeine Wohl als Staatsaufgabe nicht minder als die modernen
Utopisten es mit ihrer staatslosen Gesellschaft tun. In der Demokratie tritt an die Stelle des un-

beschränkten Fürsten die Majorität, die unter Berufung auf den Staatszweck in genau der gleichen
Weise wie ein absoluter Monarch alle individuelle Freiheit vernichten kann. Man denke an die

Schreckensherrschaft des Comité du salut public unter Robespierre und die wahnsinnigen
Polizeigesetze des Konvents. Alles geschah unter Berufung auf das allgemeine Wohl, das als
Prinzip auch in die vom Konvent beschlossene zweite französische Verfassung aufgenommen
wurde: „Le but de la société est le bonheur commun.")

Die Überspannung der Wohlfahrtstheorie hat auch auf wirtschaftliche Lehren ihren Ein-

fluss geübt. Die Vertreter des sogenannten Manchestertums verlangten, der Staat solle
sich sämtlicher Eingriffe in die wirtschaftliche Tätigkeit des Individuums enthalten und sich ledig-
lich auf die Gesetzgebungstätigkeit beschränken. Von dieser Lehre wird als erste Aufgabe des Staates

die Durchführung vollständiger wirtschaftlicher Freiheit der Bürger verlangt. Unter der Führung
von A. Smith, der zweifellos, ebenso wie die französischen Vertreter dieser Lehre von Locke

stark beeinflusst ist,) überschritt jedoch diese Bewegung in England alle Grenzen. Der Staat
sollte nicht nur keine sozialpolitischen Gesetze wie die über Kinderarbeit in den Fabriken u. dergl.

mehr erlassen, sondern selbst die Errichtung staatlicher Schulen und der Schulzwang werden als

unberechtigter Eingriff in die Privatrechtssphäre des Individuums angesehen. Ein Beweis dafür,
welch grossen Einfluss diese Theorie erlangte, ist, dass die Engländer noch 1847 die Deutschen

höhnten, weil sie sich die allgemeine Schulpflicht gefallen lassen.)

2. Die ethische Theorie.

Sittliche Eudaimonie ist der Staatszweck bei den alten Hellenen. Da Staats- und

Kultverband bei ihnen zusammenfielen, lässt sich die Entstehung dieser Lehre in der griechischen
Polis nicht schwer erklären. Sie ist aber im 19. Jahrhundert in einer merkwürdigen Art erneuert

worden und zwar zweimalin verschiedener Form, einmal von Hegel, dann von Stahl.
Für Hegel ist der Staat die höchste Form der objektiven Sittlichkeit, „Der Staat ist die

Wirklichkeit der sittlichen Idee.") ‚,Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens
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....das an und für sich Vernünftige. Diese substantielle Einheit ist absoluter, unbewegter Selbst-
zweck, in welchem die Freiheit zu ihrem höchsten Recht kommt, so wie dieser Endzweck das höchste

Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht es ist, Mitglieder des Staates zu sein.") Die

Staaten sind nach Hegel nur Werkzeuge des Weltgeistes, die unbewusst ihre Aufgabe, den Welt-

geist auf eine höhere Stufe der Entwicklung zu heben, erfüllen. Die höchste Entwicklungsstufe
wird zu Zeiten von einzelnen Völkern erreicht, die aber, wenn ihre Zeit vorüber ist, ihre Rolle in

der Weltgeschichte ausgespielt haben. Diese Theorie von der Sittlichkeit und zwar von der aus der

Vernunft abgeleiteten Sittlichkeit ist nichts anderes als der in modernes, philosophisches Gewand
gekleidete Aristotelische Gedanke, dass der Mensch nur im Staate möglich sei.

Gibt bei Hegel die Vernunft den Masstab dafür, was als sittlich anzusehen sei, so nimmt

eine andere Richtung derselben Zwecktheorie die Religion als Basis für die Beurteilung des Sitt-

lichen. Der Begriff des Sittlichen muss dann natürlich jeder beliebigen Religion entlehnt werden
können. Dass die katholische Kirche im Mittelalter die Staaten dazu zwang, ihre religiösen For-

derungen in die Tat umzusetzen, liegt im System des Katholizismus, wie er von Augustinus
an ausgebildet wurde, begründet. Aber auch der Protestantismus hat vereinzelt Versuche in dieser

Richtung unternommen. Der namhafteste theoretische Vertreter des protestantischen Gedankens
ist Julius Stahl. Er stützt sich auf die Worte der heiligen Schrift als nicht anzuzweifelnde

Wahrheiten und versuchte von dieser Basis aus die göttliche Institution des Staates zu beweisen.

Die ganze legitime Ordnung des Staates hat nach Stahl ihre bindende Macht daher, dass das

Ansehen des Staates auf Verordnung Gottes beruhe. ‚‚Von sich selbst," sagt er,) „kann kein Mensch
obrigkeitliche Gewalt über andere Menschen haben, auch nicht die Sämtlichen über den Einzelnen.

Noch auch können die Menschen durch Vertrag obrigkeitliche Gewalt gründen, da sie über ihr Leben
und über ihre Freiheit nicht verfügen, daher nicht jemandem Gewalt einräumen können. Das ist

das göttliche Recht der Obrigkeit.“ Von dieser Grundanschauung aus ist auch verständlich, wie
der Verfasser dem Staate folgende Aufgaben stellen kann:) „Es ruht aber auch der Beruf des
Staates auf dem Dienste Gottes. Es ist Gottes Gebot, für das Gemeinleben — Gerechtig-

keit, Zucht, Sitte — das er handhaben, es ist Gottes Herrschaft, die er aufrichten soll. Die Obrigkeit

ist nach dem Ausspruche der h. Schrift (Röm. 13) nicht bloss von Gott verordnet, sondern
sie ist auch Gottes Dienerin (o xovo, dei minister)..... Die Obrigkeit ist darum
von Gott nicht bloss in dem allgemeinen Sinne, wie alle Rechte von Gott sind, sondern in ganz

spezifischem Sinne, dass es das Werk Gottes ist, das sie versieht. Sie übt ihr Recht nicht bloss

nach Gottes Ordnung, wie auch der Eigentümer, der Vater, sondern sie übt es für Gottes Ordnung.
Es ist nicht ein blosses eigenes Recht, ein eigener Besitz, sondern eine göttliche Mission. Die Gewalt
über Leben und Freiheit der Menschen und zu dem Zwecke, eine höhere sittliche Ordnung herzu-

stellen, kann nie das bloss eigene Recht eines Menschen über den andern sein, gleichwie das Recht
eines Ehegatten über den andern, des Vaters über die Kinder, sondern nur ein im Amte Gottes ge-

übtes Recht. ..... Es ist aber danach auch der Zweck des Staates nicht bloss eine Erfüllung sitt-

licher Ordnungen, sondern auch im Dienst und Gehorsam gegen die Person Gottes und die

Aufrichtung eines Reiches zur Ehre Gottes, und also sollen Obrigkeit und Volk ihn

betrachten.")
In dieser Vermengung von Geistlichem und Weltlichem liegt dieselbe Forderung, die im

Mittelalter von der katholischen Kirche an den Staat gestellt wurde, nämlich dass er ein christ-

licher Staat sein solle; Verwirklichung der christlichen Lehren soll sein Zweck sein. Darin liegt
keine wissenschaftliche Forschung, nicht einmal eine wissenschaftliche Überzeugung, sondern
nichts weiter als ein Glaubensbekenntnis, das jeglichen Beweises unfähig ist.

48) Ebenda § 258.

49) Die Philosophie des Rechts. (1856) II. 2. S. 176.
50) Ebenda, S. 179 f.

51) Vergl. ferner von Stahl: Der christliche Staat, (2. Aufl. 1868) z. B. S. 29: „Dies ist das Wesen des

christlichen Staates. Er ist die Ordnung des öffentlichen  Zustandes, wie ein christliches Volk sie als Anforderung

erkennt und wie sie aus dem Geiste eines christlichen Volkes hervorgeht ....... Das Christentum ist ihm Norm

und Grundlage und ist ihm Zweck.“
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